


Solarstrom von jedem Dach

Eigenstrom, MWSt und das neue EEG
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anläßlich Woche der Sonne 2014

Dr. Georg Löser, 
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Eine Milliarde Dächer - eine Milliarde Solaranlagen

Franz Alt 13.04.2014 Aufruf: "Kein Dach ungenutzt lassen"

• Weltweit gibt es schätzungsweise 
eine Milliarde Häuser und Fabriken 
und

• eine Milliarde Mal die Möglichkeit, 
auf diesen Dächern mit Hilfe der 
Sonne Strom oder Wärme zu 
erzeugen. 

• Der Forschungsdirektor des Instituts 
für Nachhaltigkeitspolitik in Tokio, 
Dr. Eric Martinot [1],

• hat dazu einen Aufruf [2] gestartet:

• "No rooftop left behind" –

• "Kein Dach ungenutzt lassen".

• Heute: Solarstrom von 20 Mio. 
Dächern - vor allem in Deutschland, 
Japan, Südkorea und Kalifornien -

• solare Wärme auf  circa 90 Mio. 
hauptsächlich in China.

• Die meisten Häuser  stehen noch 
immer völlig umsonst in der 
Gegend herum und verbrauchen 
gefährliche Rohstoffe. 

• "Kein Dach ungenutzt lassen" 
sollte zum Motto eines weltweiten 
solaren Zeitalters werden. Jedes 
Gebäude ein Solarkraftwerk. 

• .

• .

• Welch ein Geschäftsmodell für die 
Zukunft!

• Die Lösung des Energieproblems 
steht am Himmel. 

• (red. gekürzt/GL)

• Links 

• [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Martinot

• [2] http://www.martinot.info/renewables2050/2014/358



Haus Bj. 1987 in Gundelfingen, Fotos (1988 und 1995) und Luftbild © G. Löser



• Hier haben wir Bilder von google gezeigt 

zu Freiburg-Vauban, -Stühlinger, 

Gundelfingen, Denzlingen und gesehen, 

dass zwar manche Gebäude Solaranlagen 

besitzen, aber nur die klare Minderheit, 

außer im Vauban, wo grob rund die Hälfte 

der Gebäude Anlagen aufweist, meist PV.



Region Freiburg (2010)

siehe Vortrag Ch. Neumann, Energieagentur Regio FR, Samstags-Forum Regio FR, 4. Mai 2013

Die Region ist rückständig



Quelle Studie Energieagentur Regio Freiburg, siehe Folie 6 



Quelle Studie Energieagentur Regio Freiburg, siehe Folie 6 



Quelle Studie Energieagentur Regio Freiburg, siehe Folie 6 



Anm.: Aber: Wie weiter nach der EEG-Neufassung 2014$$???
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aus www.campact.de, April/Mai 2014







plus lange weitere Ausführungen dazu im EEG



Korridor („atmender Deckel“)



Sonnensteuer  - EEG 2014

Eine Karikatur zur aktuellen EEG-Politik 

wurde gezeigt. 
DGS Sonnenenergie 2-2014



„Sonnensteuer“
auf solaren 

Eigenverbrauch













• Das Bündnis Bürgerenergie ist am 2. Juni als Sachverständiger zur 
öffentlichen Anhörung des Wirtschafts- und Energieausschuss des 
Bundestags geladen 

• Auch Sie können aktiv werden. Nutzen Sie die Chance!

• Geben Sie Ihren Volksvertretern die richtigen Botschaften : 

• Energiewende ambitioniert fortsetzen – für einen aktiven und 
schnellen Klimaschutz

• Vorrang für eine dezentrale Erzeugung und Direktversorgung mit 
Bürgerstrom

• Marktoffenheit und Investitionssicherheit für Bürgerenergie erhalten

• Schreiben Sie dem/den Abgeordneten warum die aktuellen EEG-
Vorschläge Bürgerenergie in Zukunft verhindern. 

• Nutzen Sie den Briefentwurf oder verfassen Sie selbst einen Brief.

• Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Abgeordneten 

Dafür haben wir für Sie ein Informationsblatt erstellt.

• Informieren Sie Nachbarn, Freunde, Kollegen, Energiegenossen-
schaften u.a. und fordern sie auf, sich an der Aktion zu beteiligen. 

• Posten Sie diesen Aufruf auf Facebook und anderen sozialen 
Medien. Stellen Sie ihn auf Ihre Website und verbreiten ihn per 
Newsletter.

• Melden Sie bei uns, wen Sie kontaktiert haben und wie die Reaktion 
des /der Abgeordneten war:info@buendnis-buergerenergie.

www.buendnis-buergerenergie.de

www.buendnis-buergerenergie.de/aktion/



www.energossa-online.de/fileadmin/user_upload/pdf/erkl_degress_mech.pdf



EEG 2012 und PV - für neue Anlagen ab 1.4.2012

• D: Mitte 2013 PV-Anlagen 34.240  MW

• mehr als 5% des Stromverbrauchs in D. 

• Ziel der Branche bis 2030 mindest. 20%. 

• EEG verpflichtet Stromnetzbetreiber, 

Strom aus erneuerbaren Energieanlagen 
vorrangig abzunehmen und mit einheitli-

chemTarif zu vergüten (EEG-Vergütung) 

• EEG 1. April 2012 neues 
Vergütungssystem mit 4 neuen 
Leistungsklassen und neue Regelung zur 
Absenkung der Vergütung für 
Neuanlagen (Degression)

• bis unter 10 kWp
• bis unter 40 kWp
• bis unter 1.000 kWp
• bis unter 10.000 kWp

• darüber ohne EEG-Vergütung

• keine Unterscheidung mehr von 
Gebäude- und Freilandanlagen

• Degression (Absenkung) der 
Einspeisevergütung für Neuanlagen neu 
auf monatliche Schritte umgestellt. 

• Basisdegression vierteljährlich neu abhängig 
von Zubau (atmender Deckel) 

• Dez. 2013 13,68 / 12,98 / 11,58 / 9,47 CtkWh

• sinkt für Neuanlagen um 1,4% pro Monat. 

• ab 10 kWp Inbetriebnahme ab 01.04.2012: 
• ab 2014 max. 90% nach dem EEG vergütet.

• Solarstrom selbst verbrauchbar /vermarktbar. 

• Anreiz möglichst viel Eigenstromverbrauch

denn Eigenverbrauch erspart Strombezugs 
kosten, die oft schon weit oberhalb der EEG-
Vergütung liegen. 

• <10 kWp 100% des Solarstroms vergütet. 
• auch hier sinnvoll, möglichst viel selbst zu 

verbrauchen

• Speichertechnologie: 

• erhöhter Eigenverbrauchsanteil
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Quelle: Sonnenenergie 2-2014, nach Projekt PVprog / EFRE
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2  Varianten des Netzanschlusses

• Volleinspeisung des produzierten 
Solarstroms nach EEG

• Zusätzlicher Einspeisezähler, 
der zuständige Netzbetreiber vergütet

• Strombezug läuft wie gewohnt über 
den/die vorhandenen Bezugszähler.

• Auch wenn der produzierte Solarstrom 
vollständig eingespeist wird, fließt er 
physikalisch über die Bezugszähler in 
den Stromverbrauch im Gebäude oder 
gelangt - wenn mehr produziert wird als 
verbraucht - an die Nachbarschaft.

• Für diese Verteilung ist aber der 
Netzbetreiber zuständig, mit der 
Zahlung der Einspeisevergütung ist der 
Strom quasi weg. 

• Überschusseinspeisung 
/Eigenverbrauchsvorrang

• Wechselrichter in privater 
Stromkreisverteilung des Hauses 

• überschüssiger Strom per Bezugszähler 
ins öffentliche Netz, ABER: 

• zur Messung dieses Anteils Ersatz der 
vorhandenen Bezugszähler durch einen 
Zweirichtungszähler

• Netzbetreiber vergütet nach EEG

• bei Unterdeckung Zusatzstrom 
automatisch aus öffentlichem Netz.

• Selbst verbrauchter Solarstrom verringert 
den Strombezug und Stromkosten

• Einnahmen aus der PV-Anlage:

1. Vergütung für den Überschuss 
2. und der Ersparnis beim Strombezug.

Am Strombezugstarif ändert sich nichts. Wahl des Stromlieferanten weiterhin frei. 
§4 des EEG:  Zahlung der Vergütung ist nicht vom Abschluss eines Vertrags abhängig
(sog. gesetzliches Schuldverhältnis). Einspeisevertrag stellt u.U. schlechter als das EEG!



Eigenverbrauchsvorrang (EEG 2012) 
Solarstrom-Wissen von ENERGOSSA:

Zweirichtungszähler

Allerdings kann ersparter Bezug nur netto (d.h. ohne MWst) angesetzt werden:
denn über eine spezielle Abrechnungsmethode stellt das Finanzamt sicher, 
dass seit 2012 auch auf den Eigenverbrauch Mehrwertsteuer bezahlt wird (!)



Der Staat 
greift die 
MWSt ab



Eigenverbrauchsvorrang optimieren 
(EEG 2012) Solarstrom-Wissen von ENERGOSSA:

• Anpassung der Verbrauchsgewohnheiten, z.B. Betrieb der Waschmaschine 
am Tag. 

• Trotzdem meist nur maximal 20% Eigenverbrauchsanteil (außer PV-Ablage 
sehr klein/Stromverbrauch sehr hoch.

• Speichertechnologien in Entwicklung für Eigenverbrauchsanteil bis 70%. 
• Überschuss in Batterie speichern für nachts 
• kurzzeitige Verbrauchsspitzen (> PV-Strom) aus Batterie decken.
• Speicher in Grenzen für Notstrombetrieb bei Netzausfall (wenn „inselfähig“).
• MEHR: 17. Mai 2014

• Von 10 kWp - 1 MWp und Inbetriebnahme nach 1. April 2012 ab 2014: 
Eigenverbrauch besonders wichtig (siehe andere Folie) 

• Alternative: Verkauf zum aktuellen Börsenpreis (derzeit unter 4 C je kWh) 

• oder Selbstvermarktung von mindest. 10% der PV-Erzeugung an Dritte: 
nur bei Anlagen über 100 kWp zu vertretbaren Verwaltungskosten sinnvoll.



Quelle: Sonnenenergie 2-2014, nach Projekt PVprog / EFRE
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Heidelberger Energiegenossenschaft  

Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg

2013 (nach EEG 2012): erstes Direktverbrauchskonzept von Energiegenossenschaft auf MFH

in Deutschland + Mitgliederpartizipation. Für Gebäude, die vor allem tagsüber Strom benötigen.

lt. SonneWindWärme 2-2014 S.14 Mischung „Direktbelieferung“+„Ökostromtarif“ Naturstrom AG

siehe auch „Solarregion“ 2-2013



ÖKOSTROMREFORM

Gabriel lässt Mieter im Regen stehen
11.04.2014 Handelsblatt www.handelsblatt.com/9738190-all.html von Dana Heide, Zitate/red. gek. G. Löser

• Von der Solarförderung profitieren 
bislang nur die Eigenheimbesitzer. 

• Dank neuer Geschäftsmodelle sollen 
auch Mieter kassieren. 

• Doch die geplante EEG-Reform könnte 
die ungerechte Verteilung zementieren.

• Gabriel 2011/12  ($.)  „Rauf damit auf 
die Mietskasernen, damit auch sie ihren 
eigenen Strom produzieren können“, 
sagte er. ($) Solaranlagen.

• ($) : Die Häuslebauer kassieren die 
Solarförderung, die Mieter bezahlen die 
Zeche über ihre Stromrechnung. Das 
ist ungerecht, fand der SPD-Chef, ($) 

• ($)  mit (..) Novellierung des EEG-
Gesetzes zur Förderung von Solarkraft 
und Co. sollen Mieter, die den Strom 
von der Solaranlage auf dem Dach 
ihres Mietshauses kaufen, kräftig zur 
Kasse gebeten werden. ((Anm.: 2014))

•

• Schon jetzt müssen sie 4,3 C EEG-
Umlage statt der vollen 6,24 C bezahlen, 
eine Ermäßigung von rund 2 Cent  ($)

• Eigenheim-Besitzer ($)sollen jedoch nur 
50 Prozent statt 100 Prozent der Umlage 
zahlen müssen. (Anm.: Kleine nichts)

• Die beschlossene volle Einbeziehung des 
Mietermodells in die Verpflichtung zur 
Zahlung der EEG-Umlage könnte ($) 
Geschäftsmodelle ($) ersticken. 

• (�.) 

• Der Mieterbund bekräftigte ($) seine 
Forderung, den Mietersolarstrom mit dem 
Solarstrom, den Eigenheimbesitzer für 
den eigenen Bedarf erzeugen, 
gleichzusetzen.

•

• „Eine Familie, die zur Miete wohnt, zahlt nach den 
Regierungsplänen pro Jahr bis zu 150 Euro mehr für 
Solarstrom vom Dach als eine Familie, die sich ein 
Eigenheim leisten kann“, kritisiert Lichtblick-
Geschäftsführer Gero Lücking(..) Seit Anfang März 
bietet Lichtblick im Berliner Stadtteil Hellersdorf 
gemeinsam mit der Stadt-und-Land-Wohnbauten-
Gesellschaft 1000 Mietparteien in 50 Mietshäusern 
Solarstrom von ihrem eigenen Dach an.

•



Für Mieter fordern: Direktverbrauch ins EEG 2014

• Position des Bündnis für Bürgerenergie:
• Vor-Ort-Vermarktung durch Direktverbrauch ins EEG aufnehmen

• Die Bundesregierung plant, den Direktverbrauch zu streichen. 

• Bündnis für Bürgerenergie fordert mit Allianz aus Verbänden, 
wie dem Bundesverband Verbraucherzentralen, dem Deutschen 
Mieterbund und weiteren Partnern. : 

• Direktverbrauch soll dem Eigenverbrauch gleichgestellt und 
nicht mit der EEG-Umlage belastet werden.

• In den kommenden Wochen sind dazu weitere Gespräche mit 
Politikern und Medien geplant. 

• Nähere Informationen: info@buendnis-buergerenergie.de.

www.buendnis-buergerenergie.de/aktion/



• Gezeigt wurde eine Karikatur dazu, 

wie die Solarstromerzeugung bei 

Gebäuden durch Paragrafen mehr 

und mehr erschlagen wird 

DGS Sonnenenergie 2-2014



Hier finden Sie den ausführlichen Vortrag von T. Seltmann (ihm herzlichen Dank!) zu PV und diversen Rechts- und Steuerfragen (Stand EEG 2012)

www.stoffstrom.org/fileadmin/userdaten/dokumente/Veranstaltungen/ST12/Vortraege/T105_Photovoltaik_und_Fiskus_Thomas_Seltmann.pdf
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Anm. GL.: Gewerbesteuer, 

Einkommensteuer, 

Körperschaftssteuuer

Hier finden Sie den ausführlichen Vortrag von T. Seltmann (ihm herzlichen Dank!) zu PV und diversen Rechts- und Steuerfragen (Stand EEG 2012)
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• Datum: 13.05.2002 

• Umsatzsteuer beim Betreiben von Anlagen 

• zur Stromgewinnung im 
Privathaushaltsbereich

• Stellungnahme des Bundesministeriums 
der Finanzen zum Thema 

• BMF-Schreiben vom 23.07.2001 

• - IV B 7 - S 7104 - 21/01 -

• Zum 1. April 2000 ist das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) in Kraft getreten. 
Nach §§ 3 bis 8 EEG sind die 
Stromnetzbetreiber verpflichtet, jeglichen 
in einer privaten Anlage aus Wasserkraft, 
Windkraft, solarer Strahlungsenergie, 
Geothermie, Deponiegas, Klärgas, 
Grubengas und Biomasse erzeugten 
Strom zu einem festen Einspeisungspreis 
- abhängig von der Art der Energiequelle -
abzunehmen. Betreiber privater Anlagen 
zur Stromgewinnung, die von dieser 
Abnahmeverpflichtung Gebrauch machen, 
können sämtlichen so erzeugten Strom in 
das allgemeine Netz einspeisen, während 
sie den privat benötigten Strom in vollem 
Umfang vom jeweiligen Netzbetreiber 
einkaufen. Aus diesem Grund werden 
regelmäßig zusätzliche Stromzähler 
installiert, um jeweils die Menge des 
eingespeisten bzw. des privat 
verbrauchten Stroms zu ermitteln. 

• Soweit der Betreiber einer unter §§ 3 bis 8 EEG fallenden 
Anlage zur Stromgewinnung den erzeugten Strom ganz 
oder teilweise, regelmäßig und nicht nur gelegentlich in 
das allgemeine Stromnetz einspeist, dient diese Anlage 
ausschließlich der nachhaltigen Erzielung von Einnahmen 
aus der Stromerzeugung. Das Betreiben einer solchen 
Anlage durch sonst nicht unternehmerisch tätige Personen 
ist daher unabhängig von der leistungsmäßigen Auslegung 
der Anlage und dem Entstehen von Stromüberschüssen 
eine nachhaltige Tätigkeit und begründet die 
Unternehmereigenschaft.

• Sofern nur gelegentlich Strom in das allgemeine Stromnetz 
abgegeben wird, ist der Anlagenbetreiber nicht 
Unternehmer. 

• Wenn eine physische Einspeisung des erzeugten Stroms 
in das allgemeine Stromnetz nicht möglich ist (z.B. auf 
Grund unterschiedlicher Netzspannungen), liegt ein 
Leistungsaustausch zwischen dem Betreiber der Anlage 
und dem des allgemeinen Stromnetzes nicht vor. Eine 
Unternehmereigenschaft des Betreibers der Anlage ist 
insoweit auch dann nicht gegeben, wenn der Netzbetreiber 
in diesen Fällen eine Vergütung nach dem EEG für den in 
der Anlage erzeugten Strom zahlt. 

• Wenn die Vereinbarung zwischen dem Anlagenbetreiber 
und dem Stromnetzbetreiber keine Aussage zur 
Umsatzsteuer trifft, ist im Zweifel davon auszugehen, dass 
in der vereinbarten Vergütung die Umsatzsteuer enthalten 
ist. (Anmerkung des SFV: Bei den im EEG festgelegten 
Einspeisevergütungssätzen handelt es sich um die Netto-
Vergütungen zu denen die gesetzliche Umsatzsteuer 
hinzugerechnet werden muss. Voraussetzung dafür ist die 
Beantragung der Vorsteuerabzugsberechtigung beim 
zuständigen Finanzamt durch den Anlagenbetreiber.) 

• Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I 
veröffentlicht. 

• Im Auftrag Dr. Stuhrmann (BMF)

http://www.sfv.de/lokal/mails/kw/umsatzst.htm



Hier finden Sie den ausführlichen Vortrag von T. Seltmann (ihm herzlichen Dank!) zu PV und diversen Rechts- und Steuerfragen (Stand EEG 2012)

www.stoffstrom.org/fileadmin/userdaten/dokumente/Veranstaltungen/ST12/Vortraege/T105_Photovoltaik_und_Fiskus_Thomas_Seltmann.pdf

Anm.: für  Neuanlagen bis 31.3.2012



Anm.: für  Neuanlagen ab 1.4.2012

Hier finden Sie den ausführlichen Vortrag von T. Seltmann (ihm herzlichen Dank!) zu PV und diversen Rechts- und Steuerfragen (Stand EEG 2012)

www.stoffstrom.org/fileadmin/userdaten/dokumente/Veranstaltungen/ST12/Vortraege/T105_Photovoltaik_und_Fiskus_Thomas_Seltmann.pdf



Anm.: für  Neuanlagen ab 1.4.2012

Hier finden Sie den ausführlichen Vortrag von T. Seltmann (ihm herzlichen Dank!) zu PV und diversen Rechts- und Steuerfragen (Stand EEG 2012)

www.stoffstrom.org/fileadmin/userdaten/dokumente/Veranstaltungen/ST12/Vortraege/T105_Photovoltaik_und_Fiskus_Thomas_Seltmann.pdf







Danke für Ihre Aufmerksamkeit

mehr:

www.ecotrinova.de

speziell unter Samstags-Forum


